
 

 

 

Grünabfall  

 
 
 
Liebe Mieterinnen und Mieter 
 
 

 Bitte alle Rüst-, Früchte- und Gemüseabfalle im Kompostsäcklein in den 
Grüncontainer einwerfen. 

 
 
 

Was gehört in den Grünabfall? 
 

 Rüst- und Gartenabfälle, Kaffeesatz, Teekraut, Blumen, Pflanzen, Christbäume, Äste, Zweige, 
Wurzeln, Rasenschnitt, Laub etc. 

 
 
 

Was gehört nicht in den Grünabfall? 
 

 Speisereste gehören aus hygienischen Gründen nicht in den Grünabfall. Zudem stören gewürzte 
Speisen die Kompostqualität.  
 

 Katzenstreu und Hundekot müssen im Kehricht entsorgt werden 
 

 Plastiksäcke, Verpackungen, Kaffeekapseln, Medikamente, Glas, PET, Batterien, Metall, Alu, 
Steine, Tierkadaver, Töpfe, Karton, Sand etc. gehören nicht in den Grünabfall 

 
 
 

  
Grüngut wird als Kurzbegriff für die Gesamtheit an biogenen Siedlungsabfällen pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs verwendet. Davon ausgenommen sind Nebenprodukte aus der industriellen Nahrungsmittelverarbeitung. 
Die Begriffe Grünabfall, biogene Abfälle oder auch kompostierbare Abfälle sind Synonyme für Grüngut. Für einzelne 
Fraktionen des Grüngutes werden folgende Begriffe verwendet: Küchenabfälle: Bioabfälle und Speisereste, 
Gartenabfälle: Grüngut aus dem Garten, verholzt und unverholzt. 

 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um entsprechende Kenntnisnahme. 
 
BAUGENOSSENSCHAFT FAMILIE HORW 

BAUGENOSSENSCHAFT FAMILIE HORW 
Gemeindehausplatz 26, Postfach 14, 6048 Horw 
Tel. 041 340 76 44 (nur teilweise besetzt) 

Büro Bachstrasse 16,     
 
www.bgfamile.ch 
info@bgfamilie.ch 
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